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Verordnung
des Landesschulrates für Vorarlberg über die Herbstferien

im Schuljahr 2007/08

Gemäß 7 Abs. 3 Bundesschulaufsichtsgesetz, BGBl. Nr. 240/1962 idgF iVm § 2
Abs. 5 und 7 Schulzeitgesetz 1985 wird verordnet:

§ 1

An den mittleren und höheren Schulen werden aus dem im öffentlichen Interesse gelegenen Grund
einer landeseinheitlichen Gestaltung von schulfreien Tagen und in Angleichung an die von der
Vorarlberger Landesregierung erlassene, für die Allgemein bildenden Pflichtschulen geltende
Verordnung – kundgemacht im Amtsblatt Nr. 3 für das Land Vorarlberg vom 20. Jänner 2007 für die 

1. Schulen mit 6-Tagewoche der 29. Oktober 2007, der 30. Oktober 2007, der 31. Oktober 2007 und
der 3. November 2007,
2. Schulen mit 5-Tagewoche der 29. Oktober 2007, der 30. Oktober 2007 und der 31. Oktober 2007 
schulfrei erklärt.

§ 2

Die durch die Schulfreierklärung nach § 1 entfallenden Schultage sind einzubringen:

a) an Schulen mit 6-Tagewoche durch:
1. Verringerung der nach § 2 Abs. 4 Zif. 6 und 7 Schulzeitgesetz schulfreien Tage um zwei Tage, und
zwar durch Unterricht am 25. März 2008 (Dienstag nach Ostern) und am 13. Mai 2008 (Dienstag
nach Pfingsten),
2. Verringerung der gemäß § 2 Abs. 5 Schulzeitgesetz vom Schulgemeinschaftsausschuss fünf
schulfrei erklärbaren Tage um einen Tag,
3. Verlegung des monatlichen freien Samstages auf den 3. November 2007.

b) an Schulen mit 5-Tagewoche durch:
1. Verringerung der nach § 2 Abs. 4 Zif. 6 und 7 Schulzeitgesetz schulfreien Tage um zwei Tage, und
zwar durch Unterricht am 25. März 2008 (Dienstag nach Ostern) und am 13. Mai 2008 (Dienstag
nach Pfingsten) sowie
2. Verringerung der gemäß § 2 Abs. 5 Schulzeitgesetz vom Schulgemeinschaftsausschuss fünf
schulfrei erklärbaren Tage um einen Tag.

§ 3

Diese Verordnung findet für jene Schulen keine Anwendung, in denen der Schulgemeinschafts-
ausschuss aus besonderen schulspezifischen Gründen einen diesbezüglichen Beschluss gefasst hat.

Verordnung
des Landesschulrates für Vorarlberg über die

Schulfreierklärung des 6. Juli 2007

Aus Anlass der in Vorarlberg stattfindenden Gymnaestrada wird gemäß § 7 Abs. 3
Bundesschulaufsichtsgesetz, BGBl Nr. 240/1962 idgF. i.V.m § 2 Abs. 7 Schulzeitgesetz 1985 der
Freitag, 6. Juli 2007, für schulfrei erklärt.
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MITTEILUNGENMITTEILUNGEN
Aufnahmeverfahren, gültig ab dem Schuljahr 2006/07 

Auf der Grundlage des § 5 Schulunterrichtsgesetz, BGBl. Nr. 472/1986 idgF
iVm der Aufnahmsverfahrensverordnung (BGBl. II Nr 317/2006) gilt für das

Aufnahmeverfahren im Bereich des Landesschulrates für Vorarlberg folgende
Vorgangsweise: 

§ 1 Geltungsbereich 

Die Regelung betrifft die folgenden Übertritte: 

Für den Übertritt in eine Sprengelhauptschule oder eine PTS ist eine Anmeldung erwünscht. 

§ 3 Aufnahmeverfahren 

(1) Verbindlicher Termin der Anmeldung

Die Anmeldung hat bis zum 1. Freitag nach den Semesterferien zu erfolgen, heuer Freitag,
23.2.2007.

(2) Anmeldedaten

Bei der Anmeldung sind mitzubringen: 
- das Original der Schulnachricht (Druck auf offiziellem Zeugnispapier notwendig!) 
- alle weiteren von der Schule benötigten Unterlagen
Die Anmeldung ist nur an einer Schule (aufnehmende Schule) möglich. 
Bei der Anmeldung können weitere Schulen (gereiht) angegeben werden, die für ein mögliches wei-
teres Verfahren durch den Landesschulrat/Bezirksschulrat maßgeblich werden. Nähere Informationen
zu den Ausbildungsmöglichkeiten finden Sie auf www.lsr-vbg.gv.at.
Die aufnehmende Schule bestätigt die Anmeldung auf dem Original der Schulnachricht
- mit ihrem Schulstempel, 
- der Anführung allfälliger weiterer Schulen (gereiht) und 
- dem Anmeldedatum. 

(3) Vorläufige Zuweisung eines Schulplatzes 

Verbindliche Termine
Die vorläufige Zuweisung eines Schulplatzes durch die aufnehmende Schule erfolgt 
• für die Aufnahme in eine Schwerpunkt-HS, 1. Klasse AHS sowie BMHS bis zum 4. Montag nach
den Semesterferien, heuer Montag, 12. März 2007,
• für Aufnahme in die 5. Klasse AHS (Langform und ORG) bis zum 5. Montag nach den
Semesterferien, heuer Dienstag, 20. März 2007.

Zubringerschule Zielschule 

4. Klasse VS 5. Schulstufe 1. Klasse Schwerpunkt-HS
(Berechtigungssprengel)
1. Klasse AHS

4. Klasse HS
4. (5.) Klasse AHS
1. Klasse BMHS, PTS

9. Schulstufe 5. Klasse AHS (Langform und
ORG)
1. Klasse BMHS



Aufnahmebedingungen

• Die Schulplatzzuweisung darf nur durch die aufnehmende Schule (Schulstempel auf dem Original
der Schulnachricht) erfolgen. Jede/r Schüler/in erhält also nur einen Schulplatz zugewiesen.
• Die vorläufige Zuweisung eines Schulplatzes für die 1. Klasse einer AHS darf nur erfolgen, wenn in
der Schulnachricht die Noten in „Deutsch, Lesen, Schreiben“ und „Mathematik“ nicht schlechter als
Gut sind.
• Der vorläufig zugewiesene Schulplatz ist unter der Voraussetzung der Erfüllung der gesetzlichen
Aufnahmevoraussetzungen zum Zeitpunkt der Aufnahme (Jahreszeugnis) verbindlich.

Eignungsfeststellungen

• § 7 der Aufnahmsprüfungsverordnung erlaubt den Schulen unter Zugrundelegung allfälliger regio-
naler Konzepte im Hinblick auf schulautonome Schwerpunktsetzungen die schulautonome
Festlegung von Reihungskriterien durch das Schulforum/den Schulgemeinschaftsausschuss.
• Allfällige Eignungsfeststellungen (Musikhautpschule, Sporthauptschule, Bildungsanstalt für
Kindergartenpädagogik, Oberstufenrealgymnasium mit musischer/ bildnerischer Ausrichtung,
Musikgymnasium, Sportgymnasium) müssen durch die aufnehmenden Schulen vor den
Semesterferien durchgeführt werden.
• Information über die Durchführung dieser Eignungsfeststellungen (Anmeldung, Termin, Inhalte) hat
von den aufnehmenden Schulen zeitgerecht und in geeigneter Weise zu erfolgen (Homepage der
Schule, Information an die abgebenden Schulen, Elternabende).
• Die Zielschulen akzeptieren nur Anmeldungen von Schüler/innen, die die Eignungsfeststellung
bestanden.

§ 5 Reihungskriterien 

(1) Reihungskriterien 

Die Reihungskriterien sind taxativ genannt: Eignung, Wohnortnähe und Besuch der Schule durch
Geschwister.

(2) Eignung

Für die Bewertung der Eignung für die 1. Klasse AHS sind jedenfalls zu berücksichtigen die
Leistungen in den Pflichtgegenständen „Deutsch, Lesen, Schreiben“ und „Mathematik“.
Für die Bewertung der Eignung für die übrigen Schulen sind jedenfalls zu berücksichtigen „Deutsch“,
„Mathematik“ und „Lebende Fremdsprache“. 
Weitere Leistungen können nach Maßgabe schulautonomer Reihungskriterien berücksichtigt werden.

§ 6 Aufnahmeprüfung

Die abgebenden Schulen haben die Schüler und Schülerinnen unmittelbar nach der
Jahresbeurteilungskonferenz über eventuell abzulegende Aufnahmeprüfungen zu informieren.
Die Anmeldung zur Aufnahmeprüfung durch die Schüler/innen muss an der Schule, die den vorläufi-
gen Schulplatz zugewiesen hat, bis spätestens Montag, 2. Juli 2007 14 Uhr, zu erfolgen.
Die Aufnahmeprüfungen finden am Dienstag, 3.Juli 2007 und am Mittwoch, 4.Juli 2007 statt. Nähere
Auskünfte erteilt die angestrebte Schule.

§ 7 Definitive Aufnahme 

Die definitive Aufnahme erfolgt mit der Abgabe des Jahreszeugnisses im Original bis zum ersten
Montag in den Hauptferien, 17:00 Uhr, heuer 9. Juli 2007.
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Ergebnis der LSV-Wahl für das Schuljahr 2006/07

Schulartbereich AHS

(1) KREMMEL Stefanie        BORG Götzis                     
Möslestraße 16                     
6840 Götzis                            
Tel.: 05523/64 5 86                   

(2) JOCHUM Benjamin         BG Blumenstraße                   
Blumenstraße 4                       
6900 Bregenz                         
05574/42 1 08                

Schulartbereich BMHS

(1) MÜLLER Jessica                 HLW Feldkirch                              
Ardetzenbergstraße 31                     
6800 Feldkirch                                
05522/72 4 71

(2) SCHULER Simone              HTL Rankweil                                
Negrellistraße 50                          
6830 Rankweil                             
05522/42 1 90                    

Schulartbereich BS

(1) WILLAM Eva                     LBS Bludenz
Unterfeldstraße 27                          
6700 Bludenz                               
05552/62 7 70                                                       

(2) MAUCHE Daniel                LBS Feldkirch
Rebberggasse 32
6800 Feldkirch                             
05522/72 0 29                            

MITTEILUNGENMITTEILUNGEN
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PERSONALNACHRICHTENPERSONALNACHRICHTEN

Ernennungen:

Bezirksschulinspektor Fritz MATTWEBER wurde mit Wirksamkeit vom 01.12.2006 zum Landesschulinspektor für
allgemeine Pflichtschulen ernannt.

Hauptschuldirektor Arno WOHLGENANNT wurde mit Wirksamkeit vom 01.09.2006 zum Bezirksschulinspektor für
den Schulbezirk Dornbirn ernannt.

Verleihungen:

Hofrat:

LSI OSR Karl-Hermann BENZER, Landesschulrat für Vorarlberg
LSI Raimund ROSENBERG, Landesschulrat für Vorarlberg

Oberstudienrat:

Prof. Mag.Siegfried BERTSCH,Bundesgymnasium Rebberggasse, 6800 Feldkirch
Prof. Mag. Manfred HAGEN, Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule, 6890 Lustenau
Prof. Mag. Harald JÖRG, Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt, 6850 Dornbirn
Prof. Mag. Elmar KÖCHLE, Bundesgymnasium Rebberggasse, 6800 Feldkirch
Prof. Mag. Bruno PIAZZI, Bundesgymnasium Rebberggasse, 6800 Feldkirch

Oberschulrat/rätin:

FOL Josef KRÄUTLER, Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt, 6850 Dornbirn
FOL Ingeborg SCHREFFL, Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt, 6850 Dornbirn

Studienrat: 

FOL Ing. Wolfgang RÜMMELE, Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt, 6850 Dornbirn
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AUSSCHREIBUNGAUSSCHREIBUNG

Im Bereich des Landesschulrats für Vorarlberg gelangt die Planstelle eines/r
Bezirkinspektors/in der Verwendungsgruppe SI 2 für den Schulbezirk Bregenz zur Neubesetzung.

Aufgabenbereiche: Landesweite Schulaufsicht über Polytechnische Schulen sowie Erarbeitung von
pädagogischen Konzepten in den Bereichen der Schulentwicklung und des Qualitätmanagements.

Für die Besetzung dieser Stelle kommen nur Berwerber/innen in Betracht, die die in der Ziffer 29 der
Anlage 1 zum Beamten-Dienstrechtsgesetz vorgesehenen Ernennungserfordernisse erfüllen und
eine mehrjährige Tätigkeit an allgemein bildenden Pflichtschulen mit hervorragenden pädagogischen
Leistungen nachweisen können. 

Die Bewerbungen sind unter Anschluss eines eigenhändig geschriebenen Lebenslaufes im
Dienstwege bis spätestens 

9. März 2007

beim Landesschulrat für Vorarlberg einzubringen.

Auf die Bestimmung des § 11c des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes, in der geltenden Fassung,
wird hingewiesen. 


